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Stellenanzeige 
 

Der Kreisjugendring Kyffhäuserkreis e.V. stellt ab Januar 2012 eine/n 
 

Pädagogische/n Mitarbeiter/in  
in der für die Tätigkeit als Bereichsjugendpfleger/ in in Ebeleben/Helbedündorf ein. 

 

Die Tätigkeit als Bereichsjugendpfleger/in umfasst folgende Aufgaben:  
• Interessenvertreter/in für Kinder und Jugendliche der Region zu sein, 
• Jugendliche bei der Selbstorganisation ihrer Jugendclubs fachlich zu begleiten und 

zu unterstützen, 
• Sport-, Freizeit- und Ferienangeboten sowie Projekte für Kinder und Jugendliche der 

Region anzuregen, zu begleiten, zu fördern und ggf. selbst zu initiieren, 
• haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter/innen in der Jugendarbeit der Region  zu 

unterstützen und fachlich zu beraten, 
• Vereine, Verbände und Initiativen, die in der Kinder- und Jugendarbeit im jeweiligen 

Bereich tätig sind, zu vernetzen, zu beraten und zu unterstützen sowie  
• die Leitung des Jugendclub Ebeleben und die Unterstützung von 

Bewerbungsaktivitäten. 
 

Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt 30 Stunden. Arbeitsort ist Ebeleben.  
 

Anforderungen: 
� Abschluss als Erzieher/in und/oder Sozialpädagoge/in  
� Bereitschaft zur flexiblen Arbeitszeitgestaltung und Wochenendarbeit  
� Fähigkeit zum selbständigen und konzeptionellen Arbeiten  
� Führerschein, eigener PKW und die Bereitschaft zu dienstlichen Nutzung 
� Grundkenntnisse EDV 
 

Vorteilhaft sind Erfahrungen oder ehrenamtliches Engagement in der Kinder-, Jugend- und 
Gemeinwesenarbeit, Kenntnisse über die Jugendhilfestrukturen im Landkreis sowie 
kommunikative und organisatorische Fähigkeiten.  
 

Bewerbung: 
Bitte senden Ihre aussagekräftigen und vollständigen Bewerbungsunterlagen bis zum 
15.01.2012 an:  
 

Kreisjugendring Kyffhäuserkreis e.V. 
Ferdinand-Schlufter-Straße 48 
99706 Sondershausen.  
 
HINWEIS:  
Ihre Unterlagen können von uns nicht zurück gesandt werden. Sie können diese jedoch selbstverständlich in der 
Geschäftsstelle wieder abholen. Anfallende Kosten im Zusammenhang mit der Bewerbung inkl. Reisekosten 
werden von uns nicht erstattet.  
 
 
 


